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Datum 
03.03.2008 

Nr.1):       

Anfrage von Stadtratsmitgliedern 
(gemäß § 28 Abs. 5 SächsGemO in Verbindung mit der Geschäftsordnung für den Stadtrat der Stadt Chemnitz) 

Fragesteller: Zschocke, Volkmar, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
 Name, Vorname 

Frage: 

                                                 
1) wird von der Geschäftsstelle des Stadtrates ausgefüllt  

Illegale Fällung eines großen Bergahorns? 

Bürger informierten mich über die Fällung am 29.02.2008 eines über 10 Meter hohen Bergahorns 
mit einem Stammumfang von über 2 Metern im Bereich der Baulücke Karree 
Bergstraße/Salzstraße. Es handelt sich um die Fläche, für die der Planungs- Bau- und 
Umweltausschuss die Aufstellung eines B-Planes (Vorlage B-348/2007) mehrheitlich am 
04.12.2007 abgelehnt hatte.  

1. Welche Erkenntnisse hat die Stadtverwaltung über diese Fällung? 

2. Wem wurde wann von wem dazu die Genehmigung mit welchen Auflagen erteilt? 

3. Sofern keine Genehmigung vorliegt: Wer ist Verursacher dieser illegalen Fällung und mit 
welchen rechtlichen Konsequenzen muss dieser nunmehr rechnen? 

4. Aus welchen Gründen erfolgte die Fällung? 

5. Hätte ein derartiges Vorgehen mit der Aufstellung eines Bebauungsplanes verhindert 
werden können? 

6. Wer ist der Vorhabensträger für den Bau des geplanten Nahversorgungsmarktes? 

7. Wie viel PKW-Stellplätze sollen dort entstehen? 

8. Welche Möglichkeiten der gestalterischen Einflussnahme auf die Bebauung dieses 
städtebaulich bedeutenden Karrees hat die Stadtverwaltung außerhalb des gescheiterten B-
Plan-Verfahrens? 

9. Sind die Antworten auf diese Fragen bzw. Teile davon nicht zur Veröffentlichung 
freigegeben? Wenn ja, aus welchem nach Sächsischer Gemeindeordnung zulässigem 
Grund? 
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- nicht zur Veröffentlichung freigegeben -




